
 Satzung	des	Vereins	
Geburtswohnung	Kuckucksnest	e.V.	
-	Raum	für	selbstbes>mmte	Geburt	

Präambel	
Eine	Geburt	ist	ein	einzigar/ges,	besonderes	Ereignis.	Die	Art	und	Weise,	wie	wir	gebä-
ren	und	geboren	werden,	prägt	das	ganze	weitere	Leben	und	damit	auch	unsere	Gesell-
scha@.	
Auf	diese	Überzeugung	gründet	sich	unser	Verein.	Viele	von	uns	sind	Eltern	und	dur@en	
erfahren,	welch	eine	posi/ve,	kra@volle	und	stärkende	Erfahrung	eine	Geburt	zu	Hause	
oder	im	Geburtshaus	sein	kann.	Neben	dem	geborgenen	Raum	ist	eine	individuelle	Be-
treuung	durch	eine	vertraute	Hebamme	während	und	nach	der	Geburt	dafür	wesentlich.		
In	wissenscha@lichen	Studien	konnte	gezeigt	werden,	dass	außerklinische	Geburten	in-
terven/ons-arm	und	ebenso	sicher	sind,	wie	eine	Geburt	in	der	Klinik.	
So	ist	es	unser	Herzensanliegen,	dass	es	vielfäl/ge	Möglichkeiten	für	außerklinische	Ge-
burten	gibt	und	dass	Wissen	und	Bewusstsein	darüber	entstehen,	wie	entscheidend	und	
prägend	alle	Erlebnisse	rund	um	die	Geburt	sind.		

§	1	Name,	Sitz,	Eintragung,	GeschäFsjahr	
1)	Der	Verein	trägt	den	Namen	„Geburtswohnung	Kuckucksnest	e.V.	-	Raum	für	selbstbe-
s/mmte	Geburt“.		
2)	Der	Verein	behält	sich	Namensänderungen	vor.	
3)	Er	hat	den	Sitz	in	Freiburg	im	Breisgau.	
4)	Er	ist	ins	Vereinsregister	eingetragen.	
5)	Geschä@sjahr	ist	das	Schuljahr.	

§2	Vereinszweck	
Zweck	des	Vereins	ist	die	Förderung	der	öffentlichen	Gesundheitspflege	im	Bereich	des	
öffentlichen	Gesundheitswesens	und	die	Förderung	von	Bildung. 
Der	Verein	hat	folgende	Anliegen:	
1)	Familien	in	ihrer	Selbstbes/mmung	und	(Wahl-)Freiheit	stärken	und	unterstützen: 
a.	fundiertes	Wissen	und	Informa/onen	über	natürliche	Schwangerscha@	und	Eltern-
scha@	sowie	über	verschiedene	Möglichkeiten	der	Geburt	vermi`eln	und	bereitstellen 
b.	Väter	und	Mü`er	begleiten	und	darin	ermu/gen,	ihrer	Intui/on	zu	folgen  
c.	Familien,	unabhängig	ihrer	wirtscha@lichen	Lage	und	Wohnsitua/on,	eine	außer-klini-
sche	Geburt	ermöglichen  
d.	Die	freie	Wahl	des	Geburtsortes	ermöglichen,	welche	Familien	rechtlich	zusteht	(ge-
mäß	Paragraph	24f	SGB	V).	
2)		Natürliche	Geburt	und	individuelle	Geburtshilfe	zu	fördern	und	ermöglichen: 
a.	Einen	Beitrag	zur	Vielfalt	der	Geburtshilfe	leisten	und	die	außer-klinische	und	 
interven/ons-arme	Geburt	erhalten	und	fördern.  
b.	Das	gesellscha@liche	Bild	von	(Haus-)Geburt	posi/v	wandeln.  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Der	Zweck	des	Vereins	wird	insbesondere	verwirklicht	durch	folgende	Ak/vitäten: 
1.	Bildungsangebote,	Seminare,	Kurse	und	Vorträge	rund	um	die	Themen	natürliche	
Schwangerscha@,	Geburt	und	Elternscha@	von	Hebammen,	Ärzten	und	anderen	Fach-
personen.  
2.	Angebote	für	Erfahrungsaustausch	und	Gesprächsgruppen.  
3.	Stad`eilarbeit	um	die	fundierte	Verbreitung	von	Informa/onen	auch	in	sozial	schwä-
cheren	Milieus	zu	gewährleisten.  
4.	Indem	er	Räume	schafft	und	unterhält	in	denen	oben	genannten	Angebote	stadinden	
können	und	in	welchen	Frauen	gebären	können.	
5.	Vernetzung	und	Koopera/on	mit	Ini/a/ven	und	Projekten,	die	sich	für	natürliche	Ge-
burt	und	Geburtskultur	einsetzen.	

§3	Selbstlosigkeit	
1)	Der	Verein	verfolgt	ausschließlich	und	unmi`elbar	gemeinnützige	Zwecke	im	Sinne	
des	Abschni`s	"Steuerbegüns/gte	Zwecke"	der	Abgabenordnung	
2)	Der	Verein	ist	selbstlos	tä/g;	er	verfolgt	nicht	in	erster	Linie	eigenwirtscha@liche	Zwe-
cke.		
3)	Mi`el	des	Vereins	dürfen	nur	für	die	satzungsmäßigen	Zwecke	verwendet	werden.	Die	
Mitglieder	erhalten	in	ihrer	Eigenscha@	als	Mitglieder	keine	Zuwendungen	aus	Mi`eln	
des	Vereins.	
4)	Es	darf	keine	Person	durch	Ausgaben,	die	dem	Zweck	der	Körperscha@	fremd	sind	
oder	durch	unverhältnismäßig	hohe	Vergütungen	begüns/gt	werden.	

§4	MitgliedschaF		
1)	Mitglied	des	Vereins	kann	jede	natürliche	und	juris/sche	Person	werden,	die	seine	
Ziele	unterstützt.	
2)	Über	den	Antrag	auf	Aufnahme	in	den	Verein	entscheidet	der	Vorstand.	
3)	Die	Mitgliedscha@	endet	durch	Austri`,	Ausschluss	oder	Tod.	
4)	Der	Austri`	eines	Mitgliedes	ist	jederzeit	möglich.	Er	erfolgt	durch	schri@liche	Erklä-
rung	gegenüber	der/dem	Vorsitzenden	unter	Einhaltung	einer	Frist	von	drei	Monaten.	
5)	Wenn	ein	Mitglied	gegen	die	Ziele	und	Interessen	des	Vereins	schwer	verstoßen	hat	
oder	trotz	Mahnung,	mit	dem	Beitrag	für	mindestens	drei	Monate	im	Rückstand	bleibt,	
kann	es	durch	den	Vorstand	mit	sofor/ger	Wirkung	ausgeschlossen	werden.	
6)	Dem	Mitglied	muss	vor	der	Beschlussfassung	Gelegenheit	zur	Rechier/gung	bzw.	
Stellungnahme	gegeben	werden.		
7)	Gegen	den	Ausschließungsbeschluss	kann	innerhalb	einer	Frist	von	einem	Monat	nach	
Mi`eilung	des	Ausschlusses	Berufung	eingelegt	werden,	über	welche	die	nächste	Mit-
gliederversammlung	entscheidet.	
8)	Familienmitgliedscha@en	sind	möglich.	
9)	Es	gibt	ak/ve	Mitglieder	und	Fördermitglieder.	

§	5	Beiträge	

Satzung	 Geburtswohnung Kuckucksnest e.V.	 Seite �  von �2 5



1)	Die	Mitglieder	zahlen	Beiträge	nach	Maßgabe	eines	Beschlusses	der	Mitgliederver-
sammlung.		
Zur	Festlegung	der	Beitragshöhe	und	-fälligkeit	ist	eine	2/3-Mehrheit	der	in	der	Mitglie-
derversammlung	anwesenden	s/mmberech/gten	Vereinsmitglieder	erforderlich. 

§	6	Organe	des	Vereins	
1)	Organe	des	Vereins	sind:	
a)	die	Mitgliederversammlung	
b)	der	Vorstand.	

§	7	Der	Vorstand	
1)	Der	Vorstand	besteht	aus	mindestens	zwei,	maximal	aber	aus	sieben	Mitgliedern.	Er	
vertri`	den	Verein	gerichtlich	und	außergerichtlich.	Je	zwei	Vorstandsmitglieder	sind	
gemeinsam	vertretungsberech/gt.	
2)	Der	Vorstand	wird	von	der	Mitgliederversammlung	für	die	Dauer	von	einem	Jahr	ge-
wählt.	Die	Wiederwahl	der	Vorstandsmitglieder	ist	möglich.	
3)	Der	Vorstand	wird	von	der	Mitgliederversammlung	in	einem	besonderen	Wahlgang	
bes/mmt.	Die	jeweils	am/erenden	Vorstandsmitglieder	bleiben	nach	Ablauf	ihrer	Amts-
zeit	im	Amt,	bis	Nachfolger	gewählt	sind.		
4)	Dem	Vorstand	obliegt	die	Führung	der	laufenden	Geschä@e	des	Vereins.	Er	hat	insbe-
sondere	folgende	Aufgaben:	
a)	rechtliche	und	öffentliche	Vertretung		
b)	Buchführung	
c)	Verwaltung	
d)	Ausführen	der	Beschlüsse	der	Mitgliederversammlung.	
5)	Der	Vorstand	kann	für	die	Geschä@e	der	laufenden	Verwaltung	einen	Geschä@sführer	
bestellen.	Dieser	ist	berech/gt,	an	den	Sitzungen	des	Vorstandes	mit	beratender	S/mme	
teilzunehmen.	
6)	Vorstandssitzungen	finden	jährlich	mindestens	vier	Mal	sta`.	Die	Einladung	zu	Vor-
standssitzungen	erfolgt	per	Email	unter	Einhaltung	einer	Einladungsfrist	von	mindestens	
zwei	Tagen.		
7)	Der	Vorstand	fasst	seine	Beschlüsse	mit	einer	2/3-Mehrheit	der	Anwesenden.	
8)	Beschlüsse	des	Vorstands	können	bei	Eilbedür@igkeit	auch	schri@lich	oder	fernmünd-
lich	gefasst	werden,	wenn	alle	Vorstandsmitglieder	ihre	Zus/mmung	zu	diesem	Verfah-
ren	schri@lich	oder	fernmündlich	erklären.	Schri@lich	oder	fernmündlich	gefasste	Vor-
standsbeschlüsse	sind	schri@lich	niederzulegen	und	von	ihnen	zu	unterzeichnen.	
9)	Der	Vorstand	kann	für	seine	Tä/gkeit	eine	angemessene	Vergütung	erhalten,	die	Höhe	
wird	von	der	Mitgliederversammlung	festgelegt. 

§	8	Mitgliederversammlung	
1)	Die	Mitgliederversammlung	ist	einmal	jährlich	einzuberufen.	
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2)	Eine	außerordentliche	Mitgliederversammlung	ist	einzuberufen,	wenn	es	das	Vereins-
interesse	erfordert	oder	wenn	die	Einberufung	von	mindestens	20	%	der	Mitglieder	
schri@lich	und	unter	Angabe	des	Zweckes	und	der	Gründe	verlangt	wird.	
3)	Die	Einberufung	der	Mitgliederversammlung	erfolgt	per	Email	unter	Wahrung	einer	
Einladungsfrist	von	mindestens	14	Tagen	bei	gleichzei/ger	Bekanntgabe	der	Tagesord-
nung.	Die	Frist	beginnt	mit	dem	auf	die	Absendung	des	Einladungsschreibens	folgenden	
Tag.	Es	gilt	das	Datum	des	Poststempels/Emailabsendedatums.	Das				Einladungsschrei-
ben	gilt	dem	Mitglied	als	zugegangen,	wenn	es	an	die	letzte	vom	Mitglied	des	Vereins	
schri@lich	bekannt	gegebene	Adresse	gerichtet	ist.	
4)	Die	Mitgliederversammlung	als	das	oberste	beschlussfassende	Vereinsorgan	ist	
grundsätzlich	für	alle	Aufgaben	zuständig,	sofern	bes/mmte	Aufgaben	gemäß	dieser	Sat-
zung	nicht	einem	anderen	Vereinsorgan	übertragen	wurden.	
5)	Ihr	sind	insbesondere	die	Jahresrechnung	und	der	Jahresbericht	zur	Beschlussfassung	
über	die	Genehmigung	und	die	Entlastung	des	Vorstandes	schri@lich	vorzulegen.	
6)	Sie	bestellt	zwei	Rechnungsprüfer,	die	weder	dem	Vorstand	noch	einem	vom	Vorstand	
berufenen	Gremium	angehören	und	auch	nicht	Angestellte	des	Vereins	sein	dürfen,	um	
die	Buchführung,	einschließlich	Jahresabschluss,	zu	prüfen	und	über	das	Ergebnis	vor	
der	Mitgliederversammlung	zu	berichten.	
7)	Die	Mitgliederversammlung	entscheidet	z.	B.	auch	über:	
a)	Gebührenbefreiungen	
b)	Aufgaben	des	Vereins	
c)	An-	und	Verkauf	sowie	Belastung	von	Grundbesitz	
d)	Beteiligung	an	Gesellscha@en	
e)	Aufnahme	von	Darlehen		
f)	Genehmigung	aller	Geschä@sordnungen	für	den	Vereinsbereich	
g)	Mitgliedsbeiträge	
h)	Satzungsänderungen	
i)	Auflösung	des	Vereins.	
j)	Höhe	der	Vorstandsvergütung	
8)	Jede	satzungsmäßig	einberufene	Mitgliederversammlung	wird	als	beschlussfähig	an-
erkannt	ohne	Rücksicht	auf	die	Zahl	der	erschienenen	Vereinsmitglieder.		
9)	Jedes	Mitglied	hat	eine	S/mme.	
10)	Die	Mitgliederversammlung	fasst	ihre	Beschlüsse	mit	einer	2/3-Mehrheit.	Bei	S/m-
mengleichheit	gilt	ein	Antrag	als	abgelehnt.	Kommt	die	Mitgliederversammlung	nicht	zu	
einem	Beschluss,	ist	der	Vorstand	berech/gt	diesen	Beschluss	zu	fassen.	
11)	Jede	Mitgliederversammlung	wird	protokolliert.		

§	9	Aufwandsersatz	
1)	Mitglieder,	soweit	sie	vom	Vorstand	beau@ragt	wurden,	und	Vorstandsmitglieder	ha-
ben	einen	Anspruch	auf	Ersatz	der	Aufwendungen,	die	ihnen	im	Rahmen	ihrer	Tä/gkeit	
für	den	Verein	entstanden	sind.	Dazu	gehören	insbesondere	Reisekosten,	Verpflegungs-
Mehraufwendungen,	Porto	und	Kommunika/onskosten.		
2)	Der	Nachweis	erfolgt	über	entsprechende	Einzelbelege	und	ist	spätestens	sechs	Wo-
chen	nach	Ende	des	jeweiligen	Quartals	geltend	zu	machen.		
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3)	Soweit	für	den	Aufwandsersatz	steuerliche	Pauschalen	und	steuerfreie	Höchstgrenzen	
bestehen,	erfolgt	ein	Ersatz	nur	in	dieser	Höhe.	

§	10	Satzungsänderung	
1)	Für	Satzungsänderungen	ist	eine	2/3-Mehrheit	der	anwesenden	Vereinsmitglieder	
erforderlich.		
2)	Für	Änderungen	des	Satzungszwecks	ist	eine	Mehrheit	von	4/5	der	anwesenden	Ver-
einsmitglieder	erforderlich.		
3)	Satzungsänderungen,	die	von	Aufsichts-,	Gerichts-	oder	Finanzbehörden,	sowie	
Rechtsberatern	aus	formalen	Gründen	verlangt	werden,	kann	der	Vorstand	von	sich	aus	
vornehmen.	Diese	Satzungsänderungen	müssen	allen	Vereinsmitgliedern	so	bald	wie	
möglich	schri@lich	mitgeteilt	werden.  

§	11	Beurkundung	von	Beschlüssen	
1)	Die	in	Vorstandssitzungen	und	in	Mitgliederversammlungen	erfassten	Beschlüsse	sind	
schri@lich	niederzulegen	und	vom	Vorstand	zu	unterzeichnen.	 

§	12	Auflösung	des	Vereins	und	Vermögensbindung	
1)	Für	den	Beschluss,	den	Verein	aufzulösen,	ist	eine	4/5-Mehrheit	der	in	der	Mitglieder-
versammlung	anwesenden	Mitglieder	erforderlich.	Der	Beschluss	kann	nur	nach	recht-
zei/ger	Ankündigung	in	der	Einladung	zur	Mitgliederversammlung	gefasst	werden.	
Bei	Auflösung	oder	Autebung	des	Vereins	oder	bei	Wegfall	steuerbegüns/gter	Zwecke	
fällt	das	Vermögen	des	Vereins	an	eine	Körperscha@	des	öffentlichen	Rechts	oder	an	
eine	andere	steuerbegüns/gte	Körperscha@	zwecks	Verwendung	für	die	Förderung	der	
öffentlichen	Gesundheitspflege	im	Bereich	des	öffentlichen	Gesundheitswesens,	für	die	
Förderung	der	Bildung	und	insbesondere	für	die	Förderung	der	natürlichen	Geburt.	

..........................................................................	
(Ort,	Datum)	

......................................................................................................................	

………………………………………………………………………………………………………..…………	

…....................................................................................................................	
(Unterschri@en)
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